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32/06 Verkehrsteuern

Norm

KfzStG §8 Abs4 lita;

Rechtssatz

Dem VwGH scheint es nicht verfassungswidrig, wenn der Zulassungsbesitzer eines Kfz in dem im § 8 Abs 4 lit a KfzStG

bestimmten Ausmaß für ein Fehlverhalten des Kfz-Lenkers, dem er das Lenken des Fahrzeuges überlassen hat,

einstehen muß. Dies umso weniger, wenn der Zulassungsbesitzer bei der Kontrolle der Fahrzeugpapiere anwesend

war und daher von sich aus auf den Vorweis seiner Kfz-Steuerkarte gegenüber dem Organ der ö?entlichen Sicherheit

hätte dringen können (Hinweis E 30.11.1984, 84/17/0178).
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